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Allgemeine Bestimmungen gemäss Bodenschutzkonzept (sofern Boden tangiert wird): 

 Ausführung nur bei gut abgetrocknetem Boden 
 Fahrten möglichst auf bestehendem Wegkoffer ausführen 
 Boden nur mit Raupenfahrzeugen befahren  
 Maschineneinsatz nach Nomogramm  
 Abtrag, Zwischenlagerung und Wiedereinbau getrennt nach Oberboden und 

Unterboden 
 Zwischenlagerung des Bodens max. 2 m Oberboden, 3 m Unterboden 

 
Besondere Bestimmungen: 

 Bergseitig abgetragenes Bodenmaterial horizontweise talseitig wieder auftra-
gen 

 Bodenverschiebungen in den Massenbilanzen ausweisen 
 

 


